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OLG Düsseldorf: Schmerzensgeld und Unterhaltsmehrbedarf bei Geburtschaden

Urteil v. 21.11.2002 – 8 U 155/00

1. Zur Frage der Bemessung des Schmerzensgeldes (hier: 70.000 € einschließlich aufgelaufener Rentenbeträge sowie 200 € monatliche Rente ab der Verkündung der Senatsentscheidung) für die Folgen einer durch eine Zangengeburt eingetretenen Hirnverletzung, die – neben zurückgebildeten körperlichen Beinnträchtigungen – zu einer voraussichtlich lebenslang andauernden geistigen Behinderung im Sinne einer Intelligenzschwäche geführt hat. 

2. Bei der Bemessung der wegen der Behinderung des Geschädigten nach § 843 BGB zu erstattenden Pflegeleistungen kann es aufgrund eines unterschiedlich anfallenden Pflegebedarfs angemessen sein, eine pauschale Schätzung vorzunehmen.

Aus dem Tatbestand:

Bei der damals 29-jährigen Mutter des jetzt 11 Jahre alten Klägers wurde im Oktober 1990 die zweite Schwangerschaft festgestellt. Die Entbindung war auf den 22. Mai 1991 errechnet. …

Der Kläger macht mit der Behauptung, bei ihm bestehe ein Entwicklungsrückstand und eine Behinderung, welche auf Fehler der Beklagten zu 2) und 3) zurückzuführen seien, Ersatzansprüche gegenüber den Beklagten geltend. …

Der Kläger hat geltend gemacht, er leide nunmehr an einem allgemeinen Rückstand im Bereich der geistigen, sprachlichen sowie der grob- und feinmotorischen Entwicklung und in der Wahrnehmung. Ferner habe er einen hypotonen Muskeltonus. Dazu komme eine linksmotorische Asymmetrie, die Bewegungsstörungen zur Folge habe. Seit Anfang August 1994 leide er ferner an einem Humpeln des linken Beins.

Mit der Klage erstrebt der Kläger die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes von mindestens 150.000 DM, die Entschädigung für einen behinderungsbedingten personellen und sachlichen Mehrbedarf (bis 31. Mai 1995: 107.947,17 DM) sowie die Zahlung einer monatlichen Mehrbedarfsrente von 2.282,18 DM.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist überwiegend begründet. Die Beklagten sind verpflichtet, dem Kläger ein Schmerzensgeld zu zahlen, das der Senat in Höhe eines Kapitalbetrages von 70.000 € sowie einer ab dem 1. Dezember 2002 zu zahlenden monatlichen Rente von 200 € als angemessen ansieht; darüber hinaus hat der Kläger Anspruch auf Ersatz von personellem und sachlichem Mehraufwand …

I.
Die Beklagten haben haftungsrechtlich für die gesundheitlichen Folgen der bei der Geburt des Klägers entstandenen Schädelfraktur einzustehen. (Wird ausgeführt.)

II.
Es ist davon auszugehen, dass sowohl die – zwischenzeitlich weitgehend behobenen – motorischen Einschränkungen des Klägers, unter denen er nach der Geburt litt, als auch seine als Dauerschaden verbliebene geistige Behinderung, auf die durch die Zangengeburt eingetretene Schädelfraktur und deren nicht rechtzeitige sachgerechte Behandlung zurückzuführen sind:

Die massive – zunächst unversorgt gebliebene – Schädelfraktur hat … zu einem bleibenden Hirnsubstanzdefekt mit entsprechenden Kontusionsherden geführt. Der Sachverständige hat deutlich gemacht, dass sich die motorischen und intellektuellen Störungen bei dem Kläger diesem Schadenbild ohne weiteres zuordnen lassen, zumal es keinerlei Anhaltspunkte für angeborene oder sonstige andere Ursachen gibt. …

Damit steht fest, dass die über mehrere Tage hinweg unversorgt gebliebene Schädelfraktur sowie die frakturbedingte Hirnverletzung und das eingetretene Hirnödem die Behinderung des Klägers ohne weiteres erklären und dass es keinerlei Anhaltspunkte für eine anderweitige Schädigungsursache gibt. Unter diesen Umständen wäre es Sache der Beklagten gewesen, den Nachweis dafür zu erbringen, dass nicht die ihnen anzulastende Fehlbehandlung, sondern andere Ursachen zu der Behinderung des Klägers geführt haben. Insoweit haben die Beklagten weder alternative Ursachen aufzuzeigen vermocht noch den entsprechenden Beweis geführt.

Im übrigen ist es gerechtfertigt, dem Kläger hinsichtlich des Kausalitätsnachweises Beweiserleichterungen zuzubilligen. Denn die nachgeburtliche Versorgung des Klägers ist in ihrer Gesamtheit als grob fehlerhaft zu bewerten. (Wird ausgeführt.)

III.
Wegen der von den Beklagten haftungsrechtlich zu verantwortenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers erachtet der Senat die Zahlung eines Schmerzensgeldkapitalbetrages von 70.000 € sowie eine künftig zu entrichtende monatliche Schmerzensgeldrente von 200 € als angemessen. Der auf Zahlung eines höheren Kapitalbetrages gerichtete Antrag ist zurückzuweisen:

1.)
Die auf die Gehirnkontusion zurückzuführenden ursprünglich vorhandenen motorischen Ausfälle, die Prof. Dr. N. in seinem Gutachten vom 19. Oktober 1994 als Reste einer linksseitigen leichten Hemiparese beschreibt, fallen zwischenzeitlich – auch infolge entsprechender Therapiemaßnahmen – nicht mehr ins Gewicht. Prof. Dr. S. hat aufgrund einer von ihm am 2. Juli 2002 durchgeführten Untersuchung des Klägers festgestellt, dass es zu einer fast vollständigen Rückbildung der halbseitigen Bewegungsstörung der linkeren oberen Extremität gekommen ist. Auch im übrigen gibt es keine ins Gewicht fallenden körperlichen Beeinträchtigungen des Klägers: Prof. Dr. S. beschreibt den Kläger als einen altersentsprechend großen, etwas übergewichtigen Jungen, bei dem sich neurologisch zwar ein leicht herabgesetzter Muskeltonus mit einer etwas schwerfälligen Spontanmotorik zeigt. Allerdings gibt es keine Symptome einer spezifisch neurologischen Störung; insbesondere ist der Kläger in körperlicher Hinsicht ohne Einschränkung in der Lage, die täglichen Verrichtungen eines Kindes in seinem Alter selbst wahrzunehmen.

2.)
Ins Gewicht fällt demgegenüber, dass der Kläger an einer bleibenden geistigen Behinderung leidet, angesichts derer er im Lebensalter von 11 Jahren der Entwicklung eines etwa 6-jährigen entspricht. Prof. Dr. S. hat aufgrund seiner eingehenden Exploration deutlich gemacht, dass dem Kläger aufgrund dieser intellektuellen Schwäche das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen nahezu unmöglich sein wird und er keinen Ausbildungsberuf wird ergreifen können. Ferner ist davon auszugehen, dass der Kläger aufgrund seiner Behinderung niemals völlig selbständig wird leben können und dass er dauerhaft einer Betreuung bedarf. Andererseits ist festzustellen, dass der Kläger nicht schwerstbehindert ist und dass ihm eine Teilhabe am täglichen Leben nicht versagt ist: Der Kläger lebt im Haushalt seiner Mutter, besucht eine Schule für geistig Behinderte und nimmt an altersüblichen Freizeitveranstaltungen teil.

Angesichts dieses Schadenbildes und der mit ihm verbundenen Auswirkungen auf die Lebensführung hält der Senat zum Ausgleich der Beeinträchtigungen ein Schmerzensgeld in Höhe von 70.000 € für angemessen. In diesem Betrag ist ein auf den Zeitraum seit der Geburt des Klägers entfallender Rentenanteil, den der Senat erst ab 1. Dezember 2002 gesondert festsetzt, enthalten.

Weil die geistige Behinderung des Klägers auch in Zukunft zu immer neuen Beeinträchtigungen seiner Lebensführung führen wird, ist es  nach der Auffassung des Senats geboten, diese künftigen Auswirkungen durch die Zuerkennung einer monatlichen Schmerzensgeldrente (zu entrichten ab dem 1. Dezember 2002) auszugleichen. Ausmaß und Auswirkungen der geistigen Behinderung des Klägers rechtfertigen eine monatliche Schmerzensgeldrente in Höhe von 200 €.

IV.
Der Kläger hat nach § 843 Abs. 1 BGB Anspruch auf Zahlung einer Mehrbedarfsrente wegen der behinderungsbedingt erforderlichen Betreuungs- und Pflegeleistungen, die – überwiegend - seine Mutter seit seiner Geburt erbracht hat und die auch zukünftig anfallen. …

1.)
Es ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannt, dass der nach § 843 Abs. 1 BGB zum Ersatz des schädigungsbedingt entstandenen Mehrbedarfs Verpflichtete Pflegeleistungen auch dann angemessen abzugelten hat, wenn sie nicht von fremden Pflegekräften, sondern – wie hier – von Angehörigen – dem Verletzten gegenüber unentgeltlich – erbracht werden (BGH VersR 1978, 149; BGHZ 106, 28 = NJW 1989, 766 = VersR 1989, 188). Dabei bestimmt sich die Höhe des Anspruchs nicht etwa stets nach der aufwendigsten Möglichkeit, sondern danach, wie der Bedarf in der vom Geschädigten in zumutbarer Weise gewählten Lebensgestaltung tatsächlich anfällt. Werden dem Verletzten die notwendigen Pflegeleistungen – unentgeltlich – durch seine Angehörigen erbracht, so ist deren Mühewaltung angemessen auszugleichen, wobei der nach objektiven Bemessungskriterien zu bestimmende „Marktwert“ der Leistungen einen Betrag ergeben kann, der unterhalb der tariflichen Vergütung für eine fremde Hilfskraft liegt, weil sich die Pflege in häuslicher Gemeinschaft in der Regel günstiger, vor allem weniger zeitaufwendig durchführen lässt. Nicht zu übersehen ist auch, dass behinderte Kinder im allgemeinen ein besonders hohes Maß an elterlicher Zuwendung erfahren, das notwendigerweise mit erheblichem Zeitaufwand verbunden ist. Dieser Zeitaufwand, der auf die vermehrte elterliche Zuwendung entfällt, ist indessen nicht ersatzfähig (Senat, Urteil vom 11.05.95, - 8 U 136/93 - unter Hinweis auf BGHZ 106, 28 = NJW 1989, 766 = VersR 1989, 188).

2.)
Aufgrund der überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. S., der als Leiter des kinderneurologischen Zentrums der R. K. B. mit der Bemessung eines behinderungsbedingten Betreuungs- und Pflegeaufwandes besonders vertraut ist, schätzt der Senat den Umfang des erforderlichen behinderungsbedingten Betreuungs- und Pflegeaufwandes für die Zeit ab 6. Juli 1991 auf durchschnittlich 3 Stunden täglich. (Wird ausgeführt.)

3.)
Bei der Bemessung des Wertes der auszugleichenden Pflegeleistungen legt der Senat einen durchschnittlichen Stundensatz von 20 DM zugrunde; hierfür sind folgende Überlegungen maßgebend: 

Bei der finanziellen Bewertung der von Angehörigen erbrachten Pflege- und Betreuungsleistungen ist einerseits deren „Marktwert“ zu berücksichtigen; Anhaltspunkt ist daher auch die Höhe der Vergütung, die für eine entsprechende Pflegekraft entrichtet werden müsste. Auf der anderen Seite darf nicht außer acht gelassen werden, dass professionelle Pflegekräfte im Rahmen ihrer Arbeitszeit durchweg eine Mehrzahl von Patienten versorgen. Darüber hinaus wird die Betreuung eines behinderten Kindes im häuslichen Umfeld regelmäßig mit einem geringerer Aufwand möglich sein, weil Hilfen in der Familie zur Verfügung stehen. Im Falle des Klägers kommt hinzu, dass es sich nicht um besonders schwierige Leistungen handelt, weil die zu erbringenden Tätigkeiten insbesondere in der Anleitung zu bestimmten alltäglichen Verhaltensweisen und in der Beaufsichtigung seiner Person bestehen. Unter diesen Umständen erachtet der Senat die Zuerkennung eines - einheitlich zugrundezulegenden - Stundensatzes von 20 DM als angemessen. …

